
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2001/7/3 2001/05/0198
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.07.2001

Index

41/02 Melderecht

Norm

MeldeG 1991 §17 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 99/05/0076 E 31. August 1999 RS 1

Stammrechtssatz

In einem Reklamationsverfahren nach § 17 Abs 1 MeldeG 1991 ist von der Behörde darüber zu entscheiden, ob ein

Mensch, der in einer Gemeinde seines Landes mit Hauptwohnsitz angemeldet ist, dort weiterhin den Hauptwohnsitz

hat; im Reklamationsverfahren nach § 17 MeldeG 1991 wird also ausschließlich die Wohnsitzqualität des gemeldeten

Hauptwohnsitzes geprüft.
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